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1 und 2 der ViehVerkV unmittelbar nach Abschluss eines 
Transports der Tiere auf einem befestigten Platz gereinigt 
und desinfiziert werden,

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der 
Haltung von Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltener Vö-
gel im Sinne der Nr. 1 eingesetzt und 

aa) in mehreren Ställen oder
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam
 benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen 

Stall oder, in den Fällen des Buchstaben bb), im abgebenden 
Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden,

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt 
wird und hierüber Aufzeichnungen gemacht werden,

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur 
Aufbewahrung verendeten Tiere nach jeder Abholung, min-
destens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert 
wird oder werden,

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände 
sowie eine Einrichtung zum Wechseln und Ablegen der Klei-
dung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird.

2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen 
ähnlicher Art, bei denen Geflügel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 VO 
(EU) 2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im 
Sinne des Artikel 4 Nr. 10 VO (EU) 2016/429, ausgenommen Tau-
ben, verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, sind in 
der Stadt Fürth verboten. 
3. Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 
2 Abs. 1 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: Hühner-
vögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappen-
taucherartige oder Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungs-
verbot im gesamten Stadtgebiet Fürth. 
4. Geflügel und/oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne 
der Nr. 1 dürfen außerhalb einer gewerblichen Niederlassung 
oder von Personen, welche keine solche Niederlassung haben, 
gewerbsmäßig nur abgegeben werden, soweit das Geflügel längs-
tens vier Tage vor der Abgabe klinisch tierärztlich oder, im Fall 
von Enten und Gänsen, virologisch nach näherer Anweisung der 
zuständigen Behörde mit negativem Ergebnis auf hochpathoge-
nes oder niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus untersucht 
worden ist. Beginn der Viertagesfrist ist der Tag des auf der tier-
ärztlichen Bescheinigung eingetragenen Untersuchungsdatums 
bzw. des Datums des Laboruntersuchungsbefundes.
a) Im Fall von Enten und Gänsen sind die virologischen Unter-

suchungen jeweils an Proben von 60 Tieren je Bestand in ei-
nem Landeslabor oder in einem für diese Untersuchung 
nach der Norm ISO/IEC 17025 akkreditierten Privatlabor 
durchzuführen. Die Probenahme für die virologische Unter-
suchung hat durch einen praktizierenden Tierarzt mittels ei-
nes Rachen- und Kloakentupfers zu erfolgen. Werden weni-
ger als 60 Enten oder Gänse gehalten, sind die jeweils vor-
handenen Enten und Gänse zu untersuchen. 

b) Im Fall von anderem Geflügel als Enten und Gänsen sind die 
zur Abgabe im Reisegewerbe vorgesehenen Tiere durch ei-
nen praktizierenden Tierarzt klinisch zu untersuchen.

5. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 4 der Allgemeinver-
fügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 

Allgemeinverfügung der Stadt Fürth zur Einhal-
tung von Biosicherheitsmaßnahmen zu präven-
tiven Zwecken nach der Verordnung (EU) 
2016/429 zu Tierseuchen („Tiergesundheits-
recht“) i.V.m. der Verordnung zum Schutz gegen 
die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) 
dem Tiergesundheitsgesetz und dem Gesetz 
über das Landesstrafrecht und das Verord-
nungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und 
Verordnungsgesetz) in der Stadt Fürth
Aufgrund des Art. 170 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. bei 
Nr. 1: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 
Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 6 Abs. 2 der Verordnung zum 
Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung), bei Nr. 
2: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. 
c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 4 der Viehverkehrsverordnung (Vieh-
VerkV) i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung, bei Nr. 3: Art. 
70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO 
(EU) 2016/429 i.V.m Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über 
das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Ver-
ordnungsgesetz – LStVG), bei Nr. 4: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. 
Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 14a 
der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügel-
pest-Verordnung), sowie Artikel 3 Absatz 1 Nr. 3 und Abs. 2 des 
Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinär-
dienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie die Le-
bensmittelüberwachung (Gesundheitsdienst- und Verbraucher-
schutzgesetz – GDVG) erlässt die Stadt Fürth folgende

ALLGEMEINVERFÜGUNG:

1. Alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Hühner, Trut-
hühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, En-
ten und Gänse (Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel 
im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 VO (EU) 2016/429) bis ein-
schließlich 1.000 Tieren in der Stadt Fürth halten, haben sicher-
zustellen, dass
a die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen 

Standorte der Tiere gegen unbefugten Zutritt oder unbefug-
tes Befahren gesichert sind, die Ställe oder die sonstigen 
Standorte der Tiere von betriebsfremden Personen nur mit 
betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung 
betreten werden und dass diese Personen die Schutz- oder 
Einwegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder sons-
tigen Standorts der Tiere unverzüglich ablegen

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und 
desinfiziert und Einwegschutzkleidung nach Gebrauch un-
verzüglich unschädlich beseitigt wird,

c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel oder in 
Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 die dazu 
eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz gereinigt 
und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die 
frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen 
Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert 
werden,

d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 
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(VwGO) angeordnet.
6. Für diese Allgemeinverfügung werden Kosten nicht erhoben.
7. Diese Allgemeinverfügung gilt gem. Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 
13.12.2021 als bekannt gegeben und wird mit Bekanntgabe wirk-
sam. Die Bekanntmachung erfolgt durch die Veröffentlichung des 
Tenors im Internet (www.fuerth.de) am 13.12.2021 (Art. 27a 
BayVwVfG).

Hinweise:
1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende 
Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die 
Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbe-
lehrung bei der Stadt Fürth, Amt für Umwelt, Ordnung und Ver-
braucherschutz, Schwabacher Straße 170, 90763 Fürth, Zimmer 
3.07 aus. Sie kann während der allgemeinen Öffnungszeiten 
(Montag bis Freitag jeweils 8:00 Uhr - 12:00 Uhr, montags zusätz-
lich 13:30 Uhr - 16:30 Uhr) eingesehen werden. Bitte vereinbaren 
Sie hierzu einen Termin unter oa@fuerth.de oder Telefon 0911 
974 1470.
2. Auf die Vorgaben gem. Art. 170 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 Buchst. 
c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 3 Geflügelpest-Verordnung und Art. 
170 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 
2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 der hinsichtlich der allgemein gel-
tenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früher-
kennung bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen.
 3. Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 Abs. 1 der ViehVerkV 
sind Halter von Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, 
Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflich-
tet, dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter 
Angabe des Namens, der Anschrift und der Anzahl der im Jahres-
durchschnitt voraussichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart 
und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzutei-
len. 
4. Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 
46 ViehVerkV und§ 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhan-
delt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
30.000 Euro geahndet werden.
5. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früh-
erkennung im Sinne des Art. 170 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 Buchst. 
a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i.V.m § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügel-
pest-Verordnung an den Landesuntersuchungseinrichtungen 
sind kostenfrei. 
6. Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel abgibt, die Be-
scheinigung über das Ergebnis der Labor- bzw. klinischen Unter-
suchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zuständigen Be-
hörde auf Verlangen vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindes-
tens ein Jahr aufzubewahren. Die Frist beginnt mit dem Ablauf 
des letzten Tages des Kalendermonats, an dem die Bescheini-
gung ausgestellt worden ist (§ 14a Abs. 1 S. 3-6 Geflügelpest-Ver-
ordnung).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, Postfachanschrift: 
Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 24 – 28, 
91522 Ansbach, schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 

einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
1. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Tiergesund-
heitsrechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen. 
2. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung der Klage ent-
nehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
3. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten bei Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Fürth. 13. 12 2021
Stadt Fürth
Im Auftrag
T ö l k
Verwaltungsdirektor

Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen 
zum Schutz vor der Geflügelpest; Allgemein-
verfügung zur Aufhebung ergänzender Biosi-
cherheitsmaßnahmen
Die Stadt Fürth erlässt folgende

ALLGEMEINVERFÜGUNG:

1. Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 13.12.2021
 Die Allgemeinverfügung der Stadt Fürth vom 13.12.2021 zur 

Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen zu präventiven 
Zwecken nach der Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen 
(„Tiergesundheitsrecht“) i.V.m. der Verordnung zum Schutz 
gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) dem Tier-
gesundheitsgesetz und dem Gesetz über das Landesstraf-
recht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verord-
nungsgesetz) in der Stadt Fürth, wird aufgehoben.

2. Bekanntgabe und Wirksamkeit
 Diese Allgemeinverfügung gilt gem. Art. 41 Abs. 4 Bayer. Ver-

waltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) am 10.06.2021 als be-
kannt gegeben und wird mit Bekanntgabe wirksam. 

 Die Bekanntmachung erfolgt durch die Veröffentlichung des 
Tenors im Internet (www.fuerth.de) am 09.06.2022 (Art. 27a 
BayVwVfG).

3. Kosten 
 Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.

Hinweise:
1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende 

Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung bei der Stadt Fürth, Amt für Umwelt, Ord-
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nung und Verbraucherschutz, Schwabacher Straße 170, 90763 
Fürth, Zimmer 3.07 aus. Sie kann während der allgemeinen 
Öffnungszeiten (Montag bis Freitag jeweils 8:00 Uhr - 12:00 
Uhr, montags zusätzlich 13:30 Uhr - 16:30 Uhr) eingesehen 
werden. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin unter 
oa@fuerth.de oder Telefon 0911 974 1470. 

2. Zum Schutz der Haus- und Nutzgeflügelbestände sind trotz 
der Aufhebung der oben genannten Allgemeinverfügung die 
gesetzlich vorgeschriebenen Präventions- und Biosicher-
heitsmaßnahmen durch die Tierhalter*innen stets zu beach-
ten und strikt einzuhalten. Obwohl das Geflügelpestgesche-
hen 2021/2022 aktuell offensichtlich rückläufig ist, sind ein-
zelne HPAI-Fälle auch zu einem späteren Zeitpunkt noch 
möglich. Besondere Vorsicht ist bei Tieren mit Auslauf bzw. 
in Freilandhaltung walten zu lassen. Auch außerhalb größe-
rer Seuchengeschehen ist der direkte Kontakt von Haus- 
und Nutzgeflügel zu Wildvögeln, v.a. Wassergeflügel, zu ver-
hindern. Große Vorsicht ist zudem beim Handel mit Lebend-
geflügel im Reisegewerbe und dem innergemeinschaftlichen 
Verbringen in Bezug auf Länder mit ausgeprägtem Gesche-
hen angezeigt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Ansbach, 91522 Ansbach schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Fürth, 09.06.2022
Stadt Fürth
Im Auftrag
T ö l k
Verwaltungsdirektor


